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Dieser Befund wird für nicht wenige Kirchen 
vor allem in Europa zutreffen. Er lässt sich 
auch auf die Evangelische Kirche A.B. in 
Österreich übertragen. Wenn jetzt nicht ent- 
schlossen gehandelt wird, kann es sein, dass die 
Zukunftsentwicklung unsere Kirche in eine 
Situation bringt, in der die selbst verantwortete 
Neuausrichtung des kirchlichen Handelns nur 
mehr sehr schwer, ja vielleicht sogar überhaupt 
nicht mehr möglich ist.

Bevor es um die konkreten 
Veränderungsvorhaben und Ver- 
änderungsschritte geht, soll ein 
kurzer Blick in die Grund- 
prinzipien von Kirchenverfas- 
sung und Kirchenordnung ge- 
macht werden, der zugleich auch 
ein Blick in die Geschichte der 
Evangelischen Kirche A.B. ist: 

Kurz und bündig stellt 
unsere Kirchenverfassung fest  
(Art. I (7)):
„Evangelische Kirche ist grund- 
sätzlich nach dem presbyterial- 
synodalen Prinzip aufgebaut. Sie  
steht unter der Herausforderung  
steter Reform (ecclesia semper reformanda).“ 
Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 
das presbyterial-synodale Prinzip kirchlicher 
Verfasstheit und Grundordnung heute das 
dominierende Prinzip ist. Das war nicht immer 
so, und auch in einer nach dem presbyterial-
synodalen Prinzip verfassten Kirche sind noch 
andere Prinzipien zu erkennen.13

In der Reformationszeit mussten die evangeli- 
schen Kirchen ohne bischöfliche Leitung 
verfasst werden. Die Leitungsaufgaben über- 
nahmen landesfürstliche Behörden, die so ge- 
nannten Konsistorien. Auch die Evangelische 
Kirche in Österreich wurde im Grunde seit der 
Toleranzzeit bis heute durch eine solche Behörde 
geleitet, nachdem im Jahr 1784 das Konsistorium 
von Teschen nach Wien verlegt worden war14. 

Heute kennen viele Kirchen eine konsistoriale 
Leitung. Die Bezeichnungen haben sich 
geändert, konsistoriale Leitung wird heute durch 
Landeskirchenräte/innen oder Oberkirchenräte/
innen ausgeübt. Der Leitungsstil ist geprägt 
von einem obrigkeitlichen Verwaltungsdenken. 
Amtsblätter, Formulare, Berichte und Erlässe 
stehen für diesen Leitungsstil. In vielen Kirchen 
gibt es zu diesem obersten Verwaltungsorgan die 
personal wahrgenommene Aufgabe geistlicher 
Leitung. Sie wird in den Diözesen durch die 

SuperintendentInnen, auf ge-
samtkirchlicher Ebene durch 
den Bischof / die Bischöfin 
wahrgenommen. Fast alle evan- 
gelischen Kirchen des deutschen 
Sprachraumes kennen ein sol- 
ches leitendes, geistliches Amt. 
Es ist auf der einen Seite eng 
an die Synode gebunden, wird 
doch der Bischof / die Bischöfin 
von der Synode gewählt. Auf 
der anderen Seite hat sich 
eingebürgert, dass der Bischof 
/ die Bischöfin sich an den 
Verwaltungsaufgaben des Ober- 
kirchenrates beteiligt, und zwar 
zumeist in der Funktion des 

Vorsitzenden des Oberkirchenrates. Ob seine 
geistlichen Funktionen durch diese Vorsitzaufgabe 
noch ausreichend wahrgenommen werden 
können, ist immer wieder angefragt worden. 
Als drittes Gestaltungsprinzip hat sich seit 
dem Beginn des 19. Jahrhunderts die synodale 
Kirchenleitung durchgesetzt. Ihr obliegt die 
Gesetzgebung, die Einführung von Agenden und 
Gesangbüchern, die Wahl leitender Funktionen, 
die Genehmigung des Haushaltes und anderes 
mehr.
Die drei Prinzipien „konsistorial – episkopal 
– synodal“ sind in jeder Kirchenverfassung mit 
unterschiedlicher Gewichtung anzutreffen15. 
Die unterschiedlichen Funktionen erlauben 
zum Beispiel auch, dass sich in der Kirche das 
Prinzip der Gewaltentrennung weitgehend 

Die Organisation der Kirche in Kärtchen

13 Christoph Link, Typen evangelischer Kirchenverfassungen, in: FS Albert Stein, Luchterhand 1995, Seite 87–117
14 Gustav Reingrabner, Protestanten in Österreich. Geschichte und Dokumentation, Wien-Köln-Graz 1981, Seite 185–187
15 Albert Stein, Evangelisches Kirchenrecht, Seite 147–149; 152–156



- 14 -

durchgesetzt hat. Das Naßwalder Modell knüpft 
bei der Gestaltung der Kirchenleitung bewusst 
an der Kirchenverfassung von 194916 an. Es 
nimmt zugleich aber einige ganz entscheidende 
Änderungen vor: Die SuperintendentInnen, 
die es vor 1949 in dieser Zahl noch gar nicht 
gegeben hat, und das Bischofsamt, das 1949 
auch erst wenige Jahre alt war, übernehmen 
miteinander weitgehend die Aufgabe des bis- 
herigen Oberkirchenrates, der als Gremium der 
Kirchenleitung nicht mehr vorgesehen ist. Mit 
dem synodalen Gegenüber bewahrheitet sich, 
dass das evangelische Bischofsamt immer ein 
„synodales Bischofsamt“ (Wilhelm Maurer) 
war und ist. Gemeinsam wird episkopales und 
synodales Prinzip zur verfassungsrechtlichen 
Gestaltung der Kirchenleitung umgesetzt. Geist- 
liche und weltliche Kirchenleitung dürfen nicht 
auseinanderfallen, das stellt eine klare Grenze des 

Prinzips der Gewaltenteilung und damit auch 
der Demokratie in der Kirche dar.

Heute zeigt sich als Hauptproblem die Tat- 
sache, dass die aufwändige Struktur der kirch- 
lichen Organisation auf jeder der drei Ebenen 
die Orientierung der Arbeit in erster Linie nach 
innen und innerhalb der eigenen Verantwort- 
ungsbereiche zur Folge hat (Binnenstruktur). 
Das Naßwalder Modell gliedert die Arbeit 
auf allen Ebenen nach den Lebensvollzügen: 
Gemeinschaft, Zeugnis, Fürsorge und Feier. 
So fördert es die Gesamtschau und die 
Zusammenarbeit innerhalb und zwischen 
den Ebenen und erfährt zugleich durch die 
Betonung von Zeugnis und Dienst eine starke 
Außenorientierung. Das ist die strukturelle 
Voraussetzung für eine missionarische Kirche, 
die wächst.

16 Gustav Reingrabner, Zur Entstehung der Verfassung der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in Österreich vom 26. Jänner 1949,  
	 JGPrÖ 99 (1983) Seite 109–158
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Grundsätze
der Organisationsentwicklung 

Nahezu alle traditionellen Großorganisationen 
wie Kirchen, Gewerkschaften und Parteien se- 
hen sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert. 
Die traditionelle Bindung an Gesellschaft prä- 
gende Gemeinschaften nimmt ab zu Gunsten 
individueller Lebensgestaltung und interessen- 
geleiteter Kurzzeitengagements.
Die Evangelische Kirche A.B. in Österreich 
stellt sich diesen Herausforderungen. Nach der 
Initialzündung durch OE I steht bei OE II 
die Suche nach der künftigen Gestalt der 
Kirche im Vordergrund. Die Entwicklung einer 
Organisation ist ein komplexer und vielschichtiger 
Vorgang. Die Interessen, Wünsche und Anliegen 
der verschiedenen Anspruchsgruppen müssen 
erkannt und berücksichtigt werden. Was 
erwarten sich die Gemeinden, die Mitglieder, die 
kirchenleitenden Gremien, aber auch die eher 
Austrittsbereiten und die Öffentlichkeit von 
einer solchen Neuorganisation? Wie sich ändern 
und trotzdem die Identität nicht verlieren? 

Solche und ähnliche Fragen stellen sich mit un- 
terschiedlicher Gewichtung bei jeder geplanten 
Organisationsentwicklung. Zentrale Erfolgsfak- 
toren sind deshalb auf den verschiedenen Ebenen 
zu berücksichtigen: 
•	 Auf ein gemeinsames Ziel einigen 
•	 Einen Zeitplan festlegen 
•	 Eine lebendige interne Kommunikation führen 
•	 Die Ergebnisse umsetzen und Verantwort- 
	 lichkeiten benennen 

Die Prozessarchitektur von OE II berücksichtigt 
diese Erfolgsfaktoren. Zu zentralen Entwick- 
lungsfeldern der Kirche wurden fünf Projekte 
in verschiedenen Landesteilen eingerichtet. 
Die Projektleitungen sind Mitglieder der Kir- 
chenentwicklungsgruppe, Auftraggeber und 
Aufsichtsorgan ist der Synodalausschuss. Auf 
diese Weise ist ein tiefer und breiter Kommuni- 
kationsprozess gewährleistet, der im weiteren 
Verlauf auf die Diözesan- und Gemeindeebene 
ausgeweitet wird. Veränderung wird nicht im 
Wolkenkuckucksheim erdacht und von oben 

verordnet, sondern ist Ergebnis einer intensiven 
Diskussion. 

Nach gut einem Jahr ist ein wichtiger Meilenstein 
erreicht. Die künftige Aufbaustruktur der 
Kirche A.B. wird neu gedacht aufgrund 
der vielfältigen Projektergebnisse und 
kircheninternen Erfahrungen. Zuständigkeiten, 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben aller 
Organisationseinheiten werden neu justiert und  
auf die Vision einer wachsenden Kirche aus- 
gerichtet. Dies ist ein wichtiger und entscheiden- 
der Schritt. Weitere Schritte werden noch folgen 
müssen. Die Implementierung der neuen Struktur 
muss begleitet werden von der Entwicklung 
einer dazu passenden Ablauforganisation, um 
Informations- und Entscheidungswege zu 
verkürzen und den Service für Gemeinden 
zu verbessern. Regionale Netzwerke werden 
die mannigfaltigen Kompetenzen der Haupt- 
und Ehrenamtlichen zusammenführen und 
gewinnbringend für die gesamte Region 
einsetzen. Pilotprojekte werden ausgewertet 
und die daraus gewonnenen Empfehlungen 
nach einem einheitlichen Informationssystem 
allen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. 
Kraft und Zeit wird nicht mehr im System 
verlorengehen, sondern frei werden für ein 
fruchtbares und phantasievolles Glaubensleben. 
Die evangelische Kirche kann nicht wie ein 
Wirtschaftsunternehmen organisiert werden. 
Eine ausschließlich hierarchisch geprägte 
Linienorganisation widerspricht dem synodalen 
Prinzip und berücksichtigt nicht die rechtliche 
Selbständigkeit der Kirchengemeinden. Gesamt-
organisatorische Identität erwächst der Kirche 
aus gelingender Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Organisationseinheiten,  sowohl 
vertikal als auch horizontal. Zentrale Bedeutung 
hinsichtlich des Wesens und Auftrages der Kirche 
kommt dabei den Kirchengemeinden zu. Dort sind 
die vier Lebensvollzüge für jedes Kirchenmitglied 
erlebbar. Das Kirchenamt übernimmt deshalb 
in der neuen Struktur eine koordinierende und 
unterstützende Funktion. Ziel ist eine Entlastung 
der Gemeinde- und Diözesanebene von 
administrativen und bürokratischen Aufgaben. 
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Fünf Grundprinzipien
für die Reform der kirchlichen 
Aufbauorganisation 

Auf ihrer 2. Klausur hat die Kirchenentwick- 
lungsgruppe am 10. / 11. März 2006 in Linz die 
bestehende Aufbaustruktur der Evangelischen 
Kirche A.B. mittels Kärtchen aufgelegt und 
kritisch gewürdigt. Nach ausführlicher Diskussion 
stellten sich folgende Fragen, die hier wörtlich 
aus dem Protokoll wiedergegeben werden:

•	 Was ist der Auftrag der Evangelischen Kirche? 
•	 Was bindet die Menschen an die Kirche? 
•	 Wo reibt die Struktur vorhandene Kräfte auf?
•	 Wohin gehen die Ressourcen? 
	 (Kraft und Arbeitszeit)
•	 Ist die Struktur zu sehr binnenorientiert?

Unsere Kirche ist derzeit so aufgebaut, dass auf 
allen drei Ebenen – Gemeinde, Diözese und 
Gesamtkirche – eine komplette Repräsentanz mit 

Budget, Kontrolle, Verwaltung in den entspre- 
chenden Gremien durchgeführt wird. Das 
Naßwalder Modell führt zu einem deutlicheren 
Zusammenwirken der drei Ebenen und reduziert 
die Verwaltungstätigkeit auf das in jeder Ebene 
nötige und sinnvolle Maß. Letztlich fokussierten 
sich die Fragen auf drei zentrale Anliegen: 
Was dient dem Wachsen?
Was soll weggelassen werden?
Wer macht was auf welcher Ebene?

Danach haben die Mitglieder der Kirchenent- 
wicklungsgruppe in zwei Untergruppen versucht, 
anhand der gemeinsam formulierten Fragen 
Alternativen zur bestehenden Aufbaustruktur 
zu entwickeln. Im Vergleich der beiden unter- 
schiedlichen Ergebnisse ergab sich die Einsicht, 
dass eine Änderung der Aufbaustruktur anzu- 
streben ist und dass es dafür vereinbarter 
Grundprinzipien bedarf. Diese Grundprinzipien 
sind bei der Erarbeitung des Naßwalder Modells 
angewendet worden. 

Die Grundprinzipien

1.	Verschlankung der Aufbaustruktur

2.	Entlastung der mittleren Ebene (Superintendentialgemeinde) von 
Verwaltungsaufgaben und Stärkung der inhaltlichen Verantwortung

3.	Entflechtung der Entscheidungsstrukturen für mehr Eindeutigkeit 
und Schnelligkeit

4.	Entlastung durch Abbau von Gremien und Sitzungen

5.	Operative Geschäftsführung durch Hauptamtliche (auch Referate)
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Die Arbeitsweise 
der Kirchenentwicklungsgruppe

Die Kirchenentwicklungsgruppe hat nicht bei 
Null begonnen und nicht im luftleeren Raum 
gearbeitet. Vorausgegangen sind zwei Phasen 
von „Offen Evangelisch“. Zuerst gab es eine 
Vorphase von 2000 bis 2002 mit der Entwicklung 
von Projektideen in verschiedenen Gruppen. 
Aus dieser Vorphase wurden einige Projekte 
ausgewählt, die dann umgesetzt wurden. Diese 
Phase lief von 2002 bis 200517. Die Ergebnisse 
sind sowohl im Internet (www.evang.at/oe) wie 
auch in einer eigenen Publikation18 nachzulesen.
 
Im Juni 2005 wurde im Rahmen einer Sitzung 
des Synodalausschusses in Linz die OE-Phase I 
abgeschlossen. Die Mitglieder der Projektgrup- 
pen und die Mitglieder des Synodalausschusses 
berieten miteinander, welche gesamtkirchlichen 

Anliegen aus der Phase I erwachsen sind, die 
weiter bearbeitet werden müssen. Es wurde über 
folgende Bereiche eine Übereinstimmung erzielt: 
Gemeindevernetzung – Regionalisierung – die 
Profilierung des Kirchenamtes als Serviceeinrich- 
tung für die Gesamtkirche – die Frage der nach- 
haltigen langfristigen Sicherung der kirchlichen Fi- 
nanzen. Das Projekt „Personalentwicklung“ sollte 
wie beauftragt weiterlaufen. Nach mehreren Bera- 
tungen hat die Synode beschlossen, eine Phase II 
von „Offen Evangelisch“ in Auftrag zu geben. 
Dieser Auftrag umfasste fünf Einzelprojekte, 
deren Ergebnisse in ein zentrales Projekt der Kir- 
chenentwicklung (Strategie) einfließen sollten. Das 
wurde dadurch gewährleistet, dass die Projekt- 
leitenden zugleich Mitglieder der Kirchenent- 
wicklungsgruppe wurden. Die Kirchenent- 
wicklungsgruppe übernahm auch die Steuerung 
des Gesamtprojektes. 

  

Projekt 4

Kirchenamt/Neue 
Services

Projekt 2

Finanzen

Projekt 1

Personalentwicklung

Projekt 3

Regionalisierung

Projekt 5

Gemeindevernetzung

Auftraggeber

Synodal-
Ausschuss

A.B.

www.evang.at/oe

Kirchenentwicklung

Herwig Sturm
Peter Krömer
Michael Bünker
Hermann Miklas
Waltraut Kovacic
Paul Weiland
Roswitha Keppel
Roland Juranek
Elisabeth Reinisch/Raoul Kneucker
Luise Müller

17 Thomas Krobath / Monika Salzer / Michael Bünker, „Offen Evangelisch“ – Die Evangelische Kirche in Österreich findet zu ihrer  
	 Organisationsentwicklung, in: Andreas Heller / Thomas Krobath (Hgg.), Organisationsethik, Lambertus-Verlag Freiburg/Breis- 
	 gau 2003, Seite 47-77
18 Offen Evangelisch. Handbuch: Impulse für die Gemeindearbeit, hg. im Auftrag des Synodalausschusses A.B. von Michael Bünker, 
	 Wien 2005
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LEONS KIRCHE
„… denn es weiß gottlob ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen 
und die ‚Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören’; denn also beten die Kinder: ‚Ich gläube eine hei-
lige christliche Kirche ’ “ (Martin Luther, Schmalkaldische Artikel 1537, BSLK, 459f )

Ein Beitrag zum Kreativwettbewerb „Mit uns Kindern wird die Kirche bunt und lebendig“ zum Schwerpunktjahr „Kinderfreundliche 
Kirche“, den die OE-Projektgruppe „Gemeindevernetzung“ gestaltet und begleitet hat. Das Bild ist eine wunderbare Illustration zu 
einer Stelle der lutherischen Bekenntnisschriften.
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Das Naßwalder Modell
der Evang. Kirche A.B.

BischofsratSynodalrat

Synoden-
ausschüsse

Evang.
Kirchen-

amt

Werke
und

Vereine

Synode Bischof/-in

Kirchenleitung

Diözesanversammlung

Synoden-
präsident/-in

Gemeindeversammlung

Kurator/-in

Gemeinderat

Pfarrer/-in

Gemeindeeinrichtungen /-dienste

Schulamt / Jugendreferat  etc.

Diözesan-
ebene

Landes-
kirchliche
Ebene

Gemeinde-
ebene

Diözesanrat*KeG nicht eindeutig
für die Änderung der 
Bezeichnung

Diöz.kurator/-in Diözesanbischof/-in

Die Gemeindeebene im Naßwalder Modell

A. Regelungsbedarf 
und Grundgedanken

I. Ausgangssituation
Die heutige Praxis in den meisten Pfarrgemeinden 
ist davon geprägt, dass neben der in der Kirchen- 
verfassung geregelten Gemeindeversammlung /  
-vertretung und dem Presbyterium eine 
unterschiedlich große Anzahl von Teams, 
Arbeitsgruppen, Kreisen, Gruppen etc. besteht, 
die mit Kompetenzen ausgestattet sind und 
Verantwortungen übernehmen. Regelungen 
für diese Kompetenz- und Verantwortungs- 
träger und ihr Zusammenwirken mit Gemeinde- 
versammlung / -vertretung und Presbyterium 
sind in der KV nicht enthalten. Schwierigkeiten 
in der Kompetenzabgrenzung sind daher 
häufig anzutreffen. Die KV wird insoweit den 
heutigen Gemeindestrukturen nicht gerecht, 
was insbesondere in Konfliktsituationen 
erschwerend wirkt. Auf der Gemeindeebene 
ist daher Handlungsbedarf unabhängig von 
der Umsetzung der anderen Komponenten des 
Naßwalder Modells gegeben.
Gleichzeitig gibt es die „gewöhnlichen 
Gemeindeglieder“, die nur alle sechs Jahre 
bei der Wahl der Gemeindevertretung bzw. 
einer PfarrerInnenwahl die Gelegenheit haben 
/nutzen, ihre Kirche mitzugestalten. Das 
Naßwalder Modell bezieht von vornherein die 
aktiven MitarbeiterInnen der Gemeinde in die 
Leitung und Verwaltung ein und ermöglicht 
allen Gemeindegliedern bzw. VertreterInnen 
der Gemeinden, in der Gemeinde-, Diözesan- 
und Kirchenversammlung am Leben der Kirche 
Anteil zu nehmen und es mitzugestalten.

II. Fünf Zuständigkeiten
Es wird versucht, verstärkt eine die inhaltliche 
Arbeit der Pfarrgemeinden beachtende Struktur 
zu schaffen: Für Leben und Arbeit in einer 
Gemeinde lassen sich (ebenso wie in den Diözesen 
und Kirchen) fünf Zuständigkeiten ausmachen:

	 Feier – Leiturgia
	 Gemeinschaft – Koinonia
	 Fürsorge – Diakonia
	 Zeugnis – Martyria
	 Verwaltung – Oikonomia

Die meisten Tätigkeitsfelder haben an mehreren 
Lebensvollzügen Anteil. Gleichzeitig sind die 
Gemeinden aufgerufen, in Abstimmung mit 
den Nachbargemeinden (Vernetzung) ihre 
Arbeitsschwerpunkte festzulegen und dement- 
sprechend Teams innerhalb der Referate einzu- 
richten.

Feier (Leiturgia) meint die Versammlung der 
Gemeinde zur gemeinsamen Feier der göttlichen 
Geheimnisse in Wortverkündigung und 
Sakrament. Daher ist bei diesem Lebensvollzug 
insbesondere zu denken an: 
Gottesdienste, Kindergottesdienste, Kasualien, 
Amtshandlungen, gemeinsame Gebete, An- 
dachten usw.

Gemeinschaft (Koinonia) meint die versöhnte 
Gemeinschaft der Glaubenden, in der soziale, 
natürliche, nationale Unterschiede zwar bestehen 
bleiben, aber nicht mehr das letzte Wort behalten. 
Daher ist bei diesem Lebensvollzug insbesondere 
zu denken an: 
Kinderkreis, Jungschar, Jugendkreise, Senioren- 
runden, Frauenkreis, Mutter-Kind-Kreise, Frei- 
zeiten, Kirchenkaffee, Feste und Feiern usw.
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Fürsorge (Diakonia) meint den Dienst an allen 
Notleidenden und das glaubwürdige Leben 
aus dem Evangelium. Daher ist bei diesem 
Lebensvollzug insbesondere zu denken an: 
Gemeindediakonie, Besuchsdienst, Kranken- 
hausseelsorge, sozialethisches Engagement und 
Teilhabe an den sozialen Aufgaben der Gesell- 
schaft usw.

Zeugnis (Martyria) meint die (öffentliche) Be- 
zeugung  und die Weitergabe des Evangeliums. 
Daher ist bei diesem Lebensvollzug insbesondere 
zu denken an: 
Verkündigung, Mission, Evangelisation, Bil- 
dungsarbeit, kirchlicher Unterricht, Öffent- 
lichkeitsarbeit usw.

Verwaltung (Oikonomia) meint die 
Sorge für die Aufbringung der für das 
Gemeindeleben notwendigen Mittel und den 
verantwortungsvollen Umgang mit ihnen. Daher 
ist bei diesem Lebensvollzug insbesondere zu 
denken an: Bauangelegenheiten, Rechtsfragen, 
Verwaltung, Finanzen, Kirchenbeitrag usw.

Feier
(Leiturgia)

Gemeinschaft
(Koinonia)

Zeugnis
(Martyria)

Fürsorge
(Diakonia)

Kurator Pfarrer

Gemeinderat/Gemeindevorstand

Verwaltung
(Oikonomia)

III. Verbindliche und wahlfreie
Gliederungen
Um die Zusammenarbeit einerseits zwischen den 
Pfarrgemeinden und andererseits einer Pfarrge- 
meinde mit der Diözese und dem Kirchenamt 
zu erleichtern, werden in den Pfarrgemeinden 
verbindlich 5 Referate vorgesehen, die den Zu- 
ständigkeitsbereichen entsprechen:

Feier (Leiturgia)	 Referat für Verkündigung
Gemeinschaft (Koinonia)	 Referat  
	 für Gemeinschaftspflege
Fürsorge (Diakonia)	 Referat für Diakonie
Zeugnis (Martyria)	 Referat für Evangelisation
Verwaltung (Oikonomia)	 Administration

Die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte und 
der hierfür erforderlichen Teams, Gruppen, 
Kreise etc. und deren Ausgestaltung ist eine 
zentrale Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde. 
Die Kirchenverfassung soll diesbezüglich nur 
Maximal-Pouvoirs enthalten, die durch die 
Gemeindeordnungen eingeschränkt und die im  
Detail ausgestaltet werden können. 
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B. Struktur

I. Gliederung der Gemeinde 
Auf gemeindlicher Ebene geht das Naßwalder Modell 
von folgenden Organen und Funktionen aus: 
Gemeindewahlversammlung
Gemeindeversammlung
Gemeinderat / Gemeindevorstand
Pfarramt
KuratorIn
PfarrerIn
Teams bzw TeamleiterInnen
MitarbeiterInnen

Die bisherige Diskussion hat ergeben, dass es 
sinnvoll sein wird, den Gemeinden künftig 
freizustellen, beim derzeitigen Modell der gewählten 
Gemeindevertretung zu bleiben oder auf das neue 
Modell der Gemeindeversammlungen umzusteigen 
(das es in der bisherigen KV ja bereits gibt, aber nur 
für Gemeinden unter 500 Seelen – diese Grenze soll 
fallen). In diesem Handbuch wird aus naheliegenden 
Gründen jedoch nur das Alternativmodell näher 
ausgeführt. 

II. Gemeindewahlversammlung 
Die Gemeindewahlversammlung ist das Wahl- 
organ der Pfarrgemeinde. Sie tritt bei entspre- 
chenden Anlässen zusammen und konstituiert sich 
dafür formal. Den Vorsitz führt der / die Vorsit- 
zende des Gemeinderats.

Die Voraussetzungen für die Wahlberechtigung  
und weitere Bestimmungen zur Wahldurchfüh- 
rung sind in den kirchlichen Gesetzen bereits 
geregelt.

Die Gemeindewahlversammlung wählt:
	 Gemeinderat: alle 6 Jahre
	 PfarrerInnen
wenn eine Verstärkung der direkten Demokratie 
gewünscht wird
	 Delegierte in die Diözesanversammlung
	 Delegierte in die Kirchenversammlung

Die KandidatInnen stellen sich in der Gemeinde- 
wahlversammlung vor. Die Wahlbeteiligung 
soll gefördert und erleichtert werden, z.B. 

durch Briefwahl, fliegende Wahlorgane etc. 
Der Modus für das Ineinandergreifen von 
Gemeindewahlversammlung, Briefwahl etc. 
(zeitliche Abfolge, Zeitspannen …) ist noch zu 
definieren. Im Übrigen geschieht die Wahl im 
Wesentlichen nach der geltenden Wahlordnung. 

III. Die Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung ist die Versamm- 
lung der hauptamtlichen (PfarrerIn, Gemeinde- 
pädagogIn, KirchenmusikerIn, JugendreferentIn, 
GemeindediakonIn usw.) und beauftragten eh- 
renamtlichen MitarbeiterInnen (Kirchenmit- 
glieder und Nichtmitglieder) in der Gemeinde. 
Sie ist öffentlich. Damit repräsentiert die Ge- 
meindeversammlung das Leben und die Arbeit 
der Gemeinde. Den Vorsitz führt der / die Vorsit- 
zende des Gemeinderats.

Stimmberechtigt sind die hauptamtlichen und 
beauftragten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 
Somit können auch Nichtglieder mitstimmen, was 
einer Minderheitskirche entspricht. Andererseits 
bringt dies die Thematik einer Fremdbestimmung 
der Gemeinde bis hin zu einem unfriendly 
take-over. Sollte in der Beauftragung der 
MitarbeiterInnen (und deren allfälligem Widerruf ) 
kein hinreichender Schutz gesehen werden, könnte 
z.B. geregelt werden, dass die Nichtglieder maximal 
z.B. ein Drittel aller Stimmen innehaben können. 
Kompetenzen der Gemeindeversammlung:

	 Gemeindeleitbild, -profil, etc. 
	 Arbeitsschwerpunkte
	 Entgegennahme der Berichte von PfarrerIn, 
	 KuratorIn, ReferentInnen etc.

IV. Gemeinderat
(oder: Gemeindevorstand) 
Der Gemeinderat besteht aus mindestens sieben 
Mitgliedern: 
	 PfarrerIn
	 KuratorIn
	 5 ReferentInnen

Die Funktionsperiode beträgt sechs Jahre. Der 
Gemeinderat wählt zwei Delegierte in die 
Diözesan- und Kirchenversammlung. Darunter 
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muss mindestens ein/e PfarrerIn und ein/e 
weltliche/r Delegierte/r sein. 
Der Gemeinderat beauftragt die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen. 
Der Vorsitz ist zu wählen (PfarrerInnen sind von 
dieser Funktion ausgeschlossen).

V. Pfarramt 
Der/Die PfarrerIn leitet das Pfarramt. 

Abwicklung der Geschäftstätigkeit der Ge- 
meinde (Rechnungen, Einkäufe …) 
Kontaktstelle 
...

VI. KuratorIn 
Er/Sie hat die Gesamtschau auf die Gemeinde 
und die fünf Lebensbereiche. 

VII. PfarrerIn
Verkündigung, Seelsorge, Amtshandlungen, 
Leitung des Pfarramtes …

VIII. ReferentIn
Hat Kompetenz und Verantwortung für den 
jeweiligen Lebensbereich. Kann mit Zustim- 

mung des Gemeinderats Teams einrichten. Hat 
die TeamleiterIn auszuwählen und zu beauftragen. 
Die Kirchenverfassung hat Maximal-Pouvoirs 
festzulegen.

IX. TeamleiterIn 
Hat Kompetenz und Verantwortung für das je- 
weilige Team. Hat die MitarbeiterInnen auszu- 
wählen und zu beauftragen. Die Kirchenverfas- 
sung hat Maximal-Pouvoirs festzulegen. 

X. MitarbeiterIn 
Haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
können vom Gemeinderat, von ReferentInnen 
und TeamleiterIn mit bestimmten Aufgaben 
beauftragt werden. In (kurzen) standardisierten 
schriftlichen Vereinbarungen werden insbesondere 
geregelt: 
	 Ziele 
	 Kompetenz und Verantwortung 
	 Finanzielle Pouvoirs 
	 Zeitspanne der Beauftragung 
	 Aus- und Weiterbildung

Die formelle Beauftragung ist Voraussetzung für 
das Wahlrecht in der Gemeindeversammlung.
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C. Abläufe 

I. Horizontale
 und vertikale Vernetzung 
Die fünf Lebensvollzüge können sowohl hori- 
zontal vernetzt werden (es treffen sich die Koi- 
nonia-Beauftragten verschiedener Gemeinden 
einer Region / Diözese) wie auch vertikal (es 
treffen sich die Koinonia-Beauftragten der Ge- 
meinde XY mit den Verantwortlichen auf diöze- 
saner Ebene und den Zuständigen im Referat im 
Kirchenamt). 

II. Budget und Jahresabschluss 
Budget und Jahresabschluss werden von der Oi-
konomia-Gruppe der Gemeindeversammlung 
oder Gemeindevertretung erstellt und vom Ge- 
meinderat beschlossen. Die Rechnungsprüfung 
nach Ablauf des Kalenderjahres erfolgt for- 
mal und inhaltlich durch eine externe Instanz. 
Die Gemeindeversammlung oder Gemeinde- 
vertretung nimmt den Bericht der prüfenden 
Instanz entgegen. Vorteil gegenüber der bis- 
herigen Praxis: Das große Gremium braucht  
nicht mehr über Details des Rechnungsabschlus- 
ses zu befinden, muss sich aber wohl mit den 
wesentlichen Aussagen des Rechnungsberichtes 
auseinandersetzen, der neben der formalen Prü- 
fung (wie der ordnungsgemäßen Buchung) auch 
inhaltliche Fragen benennt (wie etwa markante 
Abweichungen des Rechnungsabschlusses vom 
Haushaltsvoranschlag oder drohende Zahlungs- 
unfähigkeit der Gemeinde …)

III. Begleitung der Ehrenamtlichen 
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen werden 
von den Bildungseinrichtungen begleitet und 
fortgebildet. Wer sich engagiert, soll ein Recht 
auf weiterführende Betreuung haben. Das sind 
die Mitglieder der AEBW (Arbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Bildungswerke) wie z.B. die 
Evangelische Akademie Wien. Sie organisieren 
Kurse usw. 

IV. Stufen der Konfliktbearbeitung 
Um eine der evangelischen Demokratiekultur 
entsprechende Konfliktkultur zu entwickeln, 
werden Stufen der Konfliktbearbeitung definiert: 
MitarbeiterInnen → zuständige/r TeamleiterIn 
→ zuständige/r ReferentIn → Gemeinderat. 
PfarrerIn und KuratorIn sind berechtigt, parallel 
zu diesen Eskalationsstufen zu mediieren. 

D. Erreichte Verbesserungen 

Annäherung der formellen Organisationsstruktur 
an die heutige Realität,
•	 Beseitigung von Bruchstellen zwischen Re- 
	 alität und Kirchenverfassung, 
•	 Doppelungen zwischen bisheriger Gemein- 
	 devertretung und MitarbeiterInnen fallen weg, 
•	 Doppelungen zwischen bisheriger Gemein- 
	 devertretung und Presbyterium fallen weg,
•	 die Mitarbeitenden sind deutlich in den Vor- 
	 dergrund gerückt,
•	 das Leben der Gemeinde wird entlang den 
	 inhaltlichen Ausrichtungen geordnet,
•	 die Gemeinde ist in der Gesamtkirche re- 
	 präsentiert,
•	 die Zahl von Sitzungen nimmt ab,
•	 es gibt mehr (Zeit für) inhaltliche Bespre- 
	 chungen,
•	 ehrenamtliche Mitarbeit wird professionell  
	 begleitet. Sie wird für professionelle Tätigkeiten  
	 nur nach Prüfung des Fachwissens eingesetzt, 
•	 ehrenamtliche Mitarbeit wird mit Verein- 
	 barung geordnet. Beseitigung von Hemm- 
	 nissen … 

E. Ideenpool 

•	 In die Präambel der Kirchenverfassung 
	 das Ziel der Evangelisierung im Sinne des 
	 GEKE-Papiers „Evangelisch Evangelisieren“ 
	 aufnehmen. 
•	 Versicherung für KuratorIn, ReferentIn,  
	 TeamleiterIn und beauftragte MitarbeiterIn, 
	 als Anreiz, die dargestellte Beauftragung auch 
	 praktisch durchzuführen. 
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Das Naßwalder Modell sieht auf der mittleren 
Ebene
•	 einerseits eine Entlastung in administrativen  
	 Belangen
•	 und andererseits eine Intensivierung der in- 
	 haltlichen Verantwortung vor.

1.) Entlastung
Kirchenbeitrags- und Finanzagenden sowie 
alles Statistische sind im EDV-Zeitalter am 
sinnvollsten im direkten Verkehr zwischen 
Kirchenamt und Pfarrgemeinden abzuwickeln. 
Die Zwischeninstanz Superintendentur braucht 
es dafür künftig nicht mehr. Modell dafür ist 
das jetzt schon funktionierende System für den 
Seelenstandsbericht: Die Superintendentur kann 
alles, was sie interessiert, abrufen, ist in den 
Vorgang selbst aber nicht mehr involviert.

Ebenso sind einige Genehmigungsverfahren 
(wie etwa bei Dienstverträgen) beim Kirchenamt 
sinnvoller angesiedelt als bei der Superinten- 
dentur. Anderes (wie etwa Bauberatung bis 
zu einem bestimmten Umfang) kann – bei 
Vorhandensein entsprechender Fachleute – ggf. 
auch auf der mittleren Ebene verbleiben.

2.) Intensivierung
der inhaltlichen Arbeit
Der Arbeitsschwerpunkt der diözesanen Amts- 
trägerInnen liegt in der Unterstützung, Bera- 
tung und im Coaching der MitarbeiterInnen 
vor Ort: Intensivierung von Visitationen und 
MitarbeiterInnengesprächen, Kontaktnahme 
zu Werken und Vereinen, Erarbeiten geeigneter 
Maßnahmen als deren Folge sowie bessere Eva- 
luierung der Umsetzung von Vereinbartem ... 

  

Insbesondere ist die Diözese auch dafür zustän- 
dig, Regionalisierungsprojekte zu unterstützen 
und zu begleiten. Und sie wird verstärkt 
Vernetzungsangebote machen und fördern. 
Wie bisher ist die Diözese auch künftig für 
die Erstellung von diözesanen Stellenplänen 
zuständig sowie für erste Mediationen in 
Konfliktfällen.

Der zweite Arbeitsschwerpunkt liegt – wie bis- 
her – in der Wahrnehmung aller Kontakte auf 
Landes- bzw. Länderebene: Landesbehörden, 
Ökumene, Interreligiöser Dialog, landesweite 
Medien, Hochschulen und Universitäten ... Hier 
kommt den repräsentativen Aufgaben sowie dem 
Lobbying künftig noch verstärkte Bedeutung zu, 
ebenso wie Kooperationsprojekten aller Art.

Durch die Einbindung des Diözesankurators / 
der Superintendentialkuratorin sowie der 
Diözesanbischöfin / des Superintendenten in die 
gesamtösterreichische Kirchenleitung kommt 
als dritter – neuer - Arbeitsschwerpunkt die 
Übernahme gesamtkirchlicher Verantwor- 
tungsbereiche hinzu. (Um der sprachlichen 
Klarheit willen werden im Folgenden die Titel 
„Diözesanbischof / Diözesanbischöfin“ und 
„DiözesankuratorIn“ verwendet, falls die Ent- 
scheidung aber zu Gunsten der Beibehaltung der 
Titel „SuperintendentIn“ bzw. „Superinten- 
dentialkuratorIn“ fällt, ist dieses selbstverständ- 
lich zu ändern).

3.) Praktische Folgerungen
Die Diözesanversammlung (früher:  Superin- 
tendentialversammlung) setzt sich ähnlich wie 
bisher aus PfarrerInnen, KuratorInnen und 
Werke- und Vereine-VertreterInnen zusammen. 
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Als rechtsverbindliches Gremium hat sie aber 
nur noch wenige Aufgaben: Sie tritt künftig vor 
allem dann zusammen, wenn gewählt wird: Wahl 
des Diözesanbischofs / der Diözesanbischöfin, 
des / der Diözesankurators/-in, Wahl eines 
Nominierungsausschusses, Wahl der Synodalen. 
Zur Effizienzsteigerung von Wahlvorgängen 
soll es wie auf der Synode auch hier einen 
Nominierungsausschuss geben. 

Zusätzlich soll in jeder Diözese verbindlich 
mindestens ein Diözesanforum pro Jahr 
veranstaltet werden. Diese Foren haben aktuelle 
inhaltliche Themen, z.B. kinderfreundliche  
Kirche, Öffentlichkeitsarbeit, Kirche und 
Architektur, Ökumene etc. Zu diesen 
Diözesanforen können von den Gemeinden 
(bzw. den Werken und Vereinen) alle jene 
MitarbeiterInnen entsandt werden, die mit dem 
Thema bzw. den Arbeitsbereichen befasst sind.

Der Diözesanrat (früher: Superintenden- 
tialausschuss) hat ähnliche Kompetenzen wie 
bisher: Er trifft Entscheidungen über kleinere 
Bauvorhaben und beurteilt diese gegenüber 
allfälligen Subventionsgebern, ist verantwortlich 
für die Einberufung von Diözesanforen, 
veranstaltet Regionalforen, initiiert thematische 
Arbeitskreise, begleitet Diözesanprojekte, 
zeichnet für die Anstellung von diözesanen 
MitarbeiterInnen verantwortlich und erstellt 
den diözesanen Stellenplan sowie das diözesane 

Budget. – Die Größe und Zusammensetzung des 
Diözesanrates ist im Einzelnen noch zu klären, 
kann ggf. auch von Diözese zu Diözese je nach 
Bedarf unterschiedlich geregelt sein. Über eine 
Kooptierung (amtswegige Zugehörigkeit?) jener 
Personen, die ohnehin schon auf der diözesanen 
Ebene tätig sind (FachinspektorInnen und ej-
ReferentInnen) muss noch nachgedacht werden.

Für den / die DiözesankuratorIn ergeben 
sich daraus folgende Aufgabenfelder: Personen 
und Gemeinden, Ehrenamtlichenförderung, 
Kommunikation und Vernetzung, Repräsenta- 
tion, ggf. Leitung der Diözesanversammlung 
und Vorsitz im Diözesanrat (sofern nicht der 
Diözesanbischof / die Diözesanbischöfin damit 
beauftragt wurde) sowie die Mitarbeit im 
Synodalrat.

Für den Diözesanbischof / die Diözesan- 
bischöfin ergeben sich daraus die Aufgaben- 
felder: Mitarbeiterführung, Visitation, Ordina- 
tion, Repräsentation, Anstoßen von lokaler und 
regionaler Zusammenarbeit, Zusammenarbeit 
mit den diözesanen Werken und Vereinen, 
Ökumene, AnsprechpartnerIn für Probleme, 
Vorsitz im Nominierungsausschuss (sofern nicht 
der / die DiözesankuratorIn damit beauftragt ist), 
Leitung des Diözesanbüros und des Schulamtes 
sowie Mitarbeit im Bischofsrat.

Die „Schnittstellen“ zwischen den Projekten – ein komplexes Bild
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Das Naßwalder Modell sieht auf der Ebene der 
Kirchenleitung vor:
•	 eine Konzentration der administrativen Auf- 
	 gaben für alle Gemeinden,
•	 den Wegfall des Oberkirchenrates als kirchen- 
	 leitendes Gremium,
•	 ein Zusammenwirken synodaler und episko- 
	 paler Funktionen.

Ausgangssituation
Der Oberkirchenrat A.B. hat in seiner jetzigen 
Struktur das Problem einer Ungleichheit 
zwischen dem Bischof und den geistlichen 
OberkirchenrätInnen, die hauptamtlich ihren 
Arbeitsplatz im Kirchenamt haben, auf der einen 
Seite, und dem Landeskurator mit den weltlichen 
Oberkirchenräten, die ehrenamtlich tätig sind, auf 
der anderen Seite. In Bezug auf Information und 
Zeitaufwand sind sie deutlich benachteiligt, tragen 
aber volle Verantwortung für ihren Arbeitsbereich. 
Das Naßwalder Modell macht aus den bisherigen 
OberkirchenrätInnen gleichberechtigte haupt- 
amtliche ReferatsleiterInnen im Kirchenamt, 
das von einem Direktor unter Verantwortung 
des Bischofs geleitet wird. Bischof und Direktor 
bilden das Scharnier zwischen Kirchenamt und 
 Kirchenleitung. Diese besteht aus dem Bischofsrat, 
dem unter dem Vorsitz des Bischofs alle Super- 
intendentInnen = DiözesanbischöfInnen angehören, 
und dem Synodalrat, den unter der Leitung des 
Synodenpräsidenten die DiözesankuratorInnen 
bilden. Eine Referatsaufteilung innerhalb des 
Kirchenamtes legt sich nahe, die Funktion des 
Landeskurators fällt weg, sie war aber schon bisher 
zwischen Synodenpräsident und Bischof in der 
Öffentlichkeit schwer zu vermitteln.

Die Kirchenleitung – Bischofsrat
und Synodalrat
Kirchenleitung im engeren Sinn des Wortes wird 
durch das Zusammenwirken des synodalen Ele- 
ments im Synodalrat und des episkopalen Ele- 
ments im Bischofsrat ausgeübt. Zu den gemein- 
samen Aufgaben gehört etwa die Genehmigung 
eines Dienststellenplanes, die Genehmigung 
von Haushalt und Budget, die Erlassung von 
Verfügungen mit einstweiliger Geltung u.a.m. 
Der Bischofsrat besteht aus den sieben Super- 
intendentInnen sowie dem Bischof / der Bischöfin, 
der/die den Vorsitz im Bischofsrat führt. Der 
Bischofsrat tritt zu monatlichen Sitzungen zu- 
sammen. Ihm gegenüber steht das Gremium 
des Synodalrates unter dem Vorsitz des 
Synodenpräsidenten / der Synodenpräsidentin. 
Ihm gehören außerdem die Diözesankurato- 
rInnen an.

Die Synode (Kirchenversammlung)
Als eine der wirklichen Neuerungen des Naßwal- 
der Modells wird die Einführung einer Kirchen- 
versammlung als Synode vorgeschlagen. Ein 
solches höchstes repräsentatives Gremium 
der Gesamtkirche gibt es in vielen anderen 
Kirchen und hat sich bewährt. Es verstärkt 
die direkte Mitbestimmungsmöglichkeit der 
Gemeinden am Kurs der Gesamtkirche und 
verkürzt lange Kommunikationswege. Es würde 
auch die Identifikation der Gemeinden mit 
der Kirche verstärken. Außerdem wäre eine 
solche Kirchenversammlung eine hervorragende 
Gelegenheit der Gemeindevernetzung mit 
entsprechender öffentlicher Aufmerksamkeit. 
Die Aufgaben, die durch Entscheidungen zu 
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bearbeiten sind (Erlassung von Kirchengesetzen, 
Gottesdienstordnungen usw.), werden von den 
Delegierten bearbeitet. Für die Zahl der Delegierten 
wird vorgeschlagen, dass jede Gemeinde je zwei 
Delegierte entsenden kann, wobei die Balance 
zwischen geistlichen und weltlichen Delegierten 
zu wahren ist. Die Gemeinden entscheiden 
selbst, wer als weltlicher und (wenn es mehr als 
eine Pfarrstelle gibt) als geistlicher Delegierter 
in die Kirchenversammlung entsandt wird. 
Freilich erfordert eine Versammlung von rund 
400 Delegierten eine andere Vorbereitung und 
Abwicklung der Sitzungen als eine Synode mit rund 
60 Mitgliedern. Es stellt sich daher die Frage, in 
welchem zeitlichen Rhythmus eine solche Synode 
abgehalten werden soll. Andere Kirchen haben 
jährliche Kirchenversammlungen, alle zwei Jahre 
oder alle drei Jahre. Die Kirchenentwicklungs- 
gruppe schlägt vor, eine solche Kirchenversamm- 
lung zur Einführung des Naßwalder Modells einmal 
zu erproben. Der geeignete Zeitpunkt dafür könnte 
im Jahr 2009 oder 2010 liegen. 

Synodenausschüsse 
Das Naßwalder Modell sieht vor, dass es zumin- 
dest drei Synodenausschüsse geben soll: einen 
Theologischen Ausschuss, einen Rechts- und 
Verfassungsausschuss, einen Nominierungsaus- 
schuss und – als Nachfolge der Finanzkommis- 
sion – einen Finanzausschuss. Ob es darüber 
hinaus weiterer Synodenausschüsse bedarf, 
lässt sich erst festlegen, wenn die Zuordnung 
der Werke und Vereine zu den Referaten 
des Kirchenamtes geklärt ist. Grundsätzlich 
meint die Kirchenentwicklungsgruppe, dass 
Synodenausschüsse nur dann einzurichten sind, 
wenn die ihnen zugedachten Arbeitsaufgaben 
nicht bereits in anderen Gremien bearbeitet 
werden. Es soll also zu einer deutlichen Reduktion 
der Zahl der Synodenausschüsse kommen. 

Kirchenamt 
Besondere Aufmerksamkeit braucht die 
Organisation des Kirchenamtes nach dem 
Naßwalder Modell. Das Kirchenamt steht nach 
ersten Entwürfen unter der Leitung eines 
Direktors / einer Direktorin, die dem Bischof / 
der Bischöfin weisungsgebunden zugeordnet 

ist (so lässt sich eine zweigipfelige Leitung 
und die damit verbundene Befürchtung einer 
Wiedereinführung des „Kirchenkanzlers“ ver- 
meiden und gleichzeitig der Bischof / die Bischö- 
fin von den Alltagsaufgaben des administrativen 
Geschäfts weitgehend freihalten.) Die bisherige 
Diskussion aber hat ergeben, dass die Position 
eines solchen Direktors entbehrlich erscheint, 
die zu erledigenden Aufgaben sind vermutlich 
(wie bisher) bei einer kompetenten Hausleitung 
besser angesiedelt. Das Kirchenamt wird in 
zehn Referate gegliedert, die unterschiedlich 
groß sind. Nicht jedes Referat benötigt eine 
eigene vollzeitliche Leitung. Insgesamt soll die 
Konzentration der administrativen Aufgaben 
im Kirchenamt zu einer spürbaren Entlastung 
vor allem der mittleren Ebene führen. An eine 
personelle Aufstockung des Kirchenamtes über 
vier hauptamtliche ReferentInnen hinaus wäre 
grundsätzlich nur dann zu denken, wenn dafür 
eine Entlastung an anderen Stellen eintritt.

Werke und Vereine 
Es gehört zur bewährten Tradition unserer Kir- 
che, dass wesentliche Aufgaben des kirchlichen  
und gemeindlichen Lebens in freier Selbst- 
organisation durch Vereine oder in weitgehender 
Autonomie durch Werke der Kirche wahr- 
genommen werden. Das Naßwalder Modell 
würdigt das in positiver Weise und versucht, 
durch eine klare Anbindung der Werke und 
Vereine an die kirchliche Organisation über 
die einzelnen Referate im Kirchenamt ein 
Höchstmaß an Koordination zu erreichen, 
die gesamtkirchliche Verantwortung zu 
verankern und die Werke und Vereine in ihrer 
Tätigkeit möglichst gut zu unterstützen. Die 
Kirchenentwicklungsgruppe hat insgesamt 
mehr als 60 verschiedene Werke, Vereine und 
Einrichtungen der Kirche aufgelistet, die im 
Naßwalder Modell unter dem Sammelbegriff 
„Werke und Vereine“ zusammengefasst sind. 
Probeweise wurden sie ausschließlich nach dem 
Kriterium ihrer inhaltlichen Ausrichtung den 
geplanten Referaten zugeordnet. Grundsätzlich 
ist die Frage ihrer Anbindung an die kirchliche 
Struktur zu bedenken. Da es sich dabei um sehr 
unterschiedliche Einrichtungen handelt, er- 
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scheint es zweckmäßig, bei einer Anbindung  
diese Unterschiede wahrzunehmen und zu 
würdigen. Es sind also Einzellösungen an- 
zustreben. Allein die Werke (Diakonie, Schu- 
len, Frauenarbeit, Evangelische Jugend, Hoch- 

schulgemeinde, Evangelisation und Gemeinde- 
aufbau) sind so verschieden, dass sie auf unter- 
schiedliche Weise unterschiedlichen Referaten 
zugeordnet werden müssen. Diese Aufgabe 
wird bei der Einführung des Naßwalder Modells 
erledigt werden müssen.  
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	 Ort ………..……..	 Datum ………….
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Ihre Stellungnahme zum angegebenen Bereich:
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Gasse 3 (u.pichal@evang.at)
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